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Vorwort

Der Grunderwerbsteuer, die an den Rechtsträgerwechsel bei Grundstücken an-
knüpft, kommt aufgrund des erheblichen Steueraufkommens eine hohe Bedeu-
tung zu. Im Jahr 2018 lagen die Einnahmen der Bundesländer aus der Grund-
erwerbsteuer insgesamt bei über 14 Mrd. EUR, was einen Zuwachs von 7,2 % 
gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Grunderwerbsteuer stellt damit die auf-
kommensstärkste Ländersteuer dar. 

In der Beratungspraxis wird häufig übersehen, dass nicht nur die Übertragung 
eines Grundstücks, sondern auch zahlreiche Umstrukturierungsmaßnahmen, 
die nicht unmittelbar auf den zivilrechtlichen Eigentumsübergang am Grund-
stück gerichtet sind, Grunderwerbsteuer auslösen können. Angesichts der ste-
tig steigenden Steuersätze, die derzeit zwischen 3,5 % und 6,5 % liegen, muss 
die Grunderwerbsteuer im Rahmen von Gestaltungsberatungen stets in den 
Blick genommen werden.

Mit dem vorliegenden Werk wird das gesamte Grunderwerbsteuerrecht an-
hand von praxisrelevanten Fällen in der Reihenfolge der gesetzlichen Tatbe-
stände dargestellt. Ausgehend vom Grundtatbestand liegt der Schwerpunkt im 
sog. „Unternehmenssteuerrecht“. Die zahlreichen Fallbeispiele werden anhand 
von Skizzen und Lösungstabellen anschaulich dargestellt und zusammenge-
fasst, sodass sich der Leser einen schnellen Überblick über die jeweilige Proble-
matik verschaffen kann. Dabei ist das Werk auf dem aktuellen Stand der Recht-
sprechung und der Verwaltungsauffassung und setzt sich mit beidem kritisch 
auseinander. Für den Rechtsanwender ergeben sich daraus wertvolle Praxis-
tipps und Argumentationshilfen in Bezug auf den eigenen Fall.

Die Verfasser

im Juli 2019
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